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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung P-009937/2013
an die Kommission
Artikel 117 der Geschäftsordnung
Hermann Winkler (PPE)

Betrifft: Mehrwertsteuer bei Personenbeförderung

In einer Anfrage vom 4. Februar 2013 wurden ich der EU-Kommission die Probleme für deutsche 
Taxifahrer im deutsch-polnischen Grenzraum aufgrund einer nichtvorhandenen Ausnahmeregelung 
im polnischen Mehrwertsteuerrecht für Personenbeförderung für Fahrten nach Polen geschildert. 
Nach der Rechtslage in Polen müssen sich deutsche Taxifahrer selbst für kurze Strecken nach Polen 
zur Erfüllung ihrer mehrwertsteuerlichen Pflichten in Polen mit einem komplizierten Verfahren 
anmelden. Für polnische Taxifahrer in Deutschland greifen hingegen Ausnahmeregelungen.

Die EU-Kommission verwies in ihrer Antwort E-001400/2013 auf die Mitteilung COM(2011)0851, in 
der ein Vorschlag über einfachere Mehrwertsteuerbestimmungen im Bereich der 
Personenbeförderung angekündigt wurde.

Wann plant die Kommission den genannten Vorschlag vorzulegen?

Was sind die geplanten Inhalte des Vorschlags?

Könnten diese Inhalte gegebenenfalls bei oben genanntem Problem Abhilfe schaffen?

Kommissionsmitglied Šemeta antwortete, Polen könne selbst entscheiden, ob bestimmte durch die 
MwSt.-Richtlinie auferlegte Pflichten zweckmäßig seien und könne entsprechend diese Pflichten in 
den durch die aktuelle Richtlinie auferlegten Grenzen gegebenenfalls lockern.

Hat die Kommission Kenntnis davon, ob in Polen möglicherweise mittlerweile Bewegung in dieser 
Frage entstanden ist und eine Ausnahme von der Steueranmeldepflicht für Fahrten von deutschen 
Personenbeförderern in einem geringen Radius wie beispielsweise 10 km auf polnischem Gebiet 
angestrebt wird?


